
 

 

 
 

Dieses Mitteilungsblatt geht an alle Haushaltungen von Wenslingen und gilt als amtliches und allgemeines  
Publikationsorgan der Gemeinde.  
 
Auflage:  330 Exemplare 
Redaktion:  Gemeindeverwaltung Wenslingen 

 
 
Gemeindepräsident Roger Grieder, Tel. 079 526 55 26 
 Sprechstunden nach Vereinbarung 
 
Gemeindeschreiberin Anita Renggli 

E-Mail info@verbund-schafmatt.ch; www.wenslingen.ch 
 
Schalterstunden in Wenslingen und Zeglingen 
Schalterstunden Wenslingen Dienstag, 16.15 – 18.15 Uhr 

Schalterstunden Zeglingen Dienstag, 09.00 – 11.00 Uhr / 15.00 – 18.30 Uhr 
 Donnerstag, 09.00 – 11.00 Uhr 
 
Die speziellen Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr finden Sie auf der nächsten Seite. 
 
 

Redaktionsschluss Gemeindenachrichten Januar 2026: 
Donnerstag, 15. Januar 2026 
 
Ab Ende Januar 2026 erscheint alle zwei Monate eine Ausgabe unserer «Gemeini-Nochrichte» in 
Zusammenarbeit mit den fünf Verbundsgemeinden und im neuen Layout. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit, einen schönen 

Jahreswechsel sowie einen guten 
Start ins 2026 

 
Der Gemeinderat und die 

Gemeindeverwaltung 

 

Gemeindenachrichten 
Dezember 2025 

4493 Wenslingen 
41. Jahrgang Nr. 4 
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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Weihnachten/Neujahr 2025/2026 

 
Über die Feiertage sind die Verbundverwaltung sowie die Schalter in Wenslingen und Zeglingen 
geschlossen vom 

 
Mittwoch, 24. Dezember 2025 - Donnerstag, 1. Januar 2026 
 
Bei einem Todesfall wenden Sie sich bitte an Tel.-Nr. 079 316 94 77. 
 
Das Bestattungsunternehmen Bernhard Sutter Sissach, Tel. 061 971 46 43 oder ein anderes 
Bestattungsunternehmen können jederzeit direkt aufgeboten werden. 
 

Der Briefkasten bei der Gemeindeverwaltung in Wenslingen wird nur noch einmal wöchentlich an 
einem Dienstag bedient. Ausnahme bilden die Abstimmungscouvert und Wasserzählermeldungen. 
 

 
 
 

 

G r a t u l a t i o n e n   
Gratulationen im 1. Quartal 2026 
 
 

80 Jahre 
9. Januar Rosmarie Hänggi-Bürgin 
 

Wir gratulieren der Jubilarin herzlich und wünschen gute 

Gesundheit. 
 
 

Diamantene Hochzeit 
4. März  Paul + Heidi Imhof-Burri 
 

Wir gratulieren zum Hochzeitstag und wünschen weitere gemeinsame und gesunde Jahre. 
 
Die Gemeindeverwaltung 
 
 
 
 
Die Angaben können unvollständig sein. Die Daten werden nur mit dem Einverständnis der 
betreffenden Personen publiziert. 
 
 

  



 

M I T T E I L U N G E N 

Bestand Wohnbevölkerung 
Bestand der Wohnbevölkerung bei Redaktionsschluss: 716 Einwohner*innen. 

Wohnortwechsel online melden mit eUmzug CH 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Weg- und Neuzuzüger können sich ab sofort rund um die 
Uhr bequem online an-, ab- und ummelden. Der Kanton Basel-Landschaft und weitere Kantone 
haben sich zum Verbund eUmzug Schweiz zusammengeschlossen und bieten eine gemeinsame 
Lösung für die online Adressänderung an. 
 
Mit eUmzug können Sie Ihren Umzug online melden. Mit «Umzug» ist dabei die Adressänderung 
innerhalb der gleichen Gemeinde oder der Wegzug aus Ihrer heutigen Wohngemeinde in eine 
andere Gemeinde gemeint. 
Informationen zum eUmzug und das Onlineformular finden Sie unter folgendem 
Link:www.eumzug.swiss 

Gemeindemitteilungen auch über Gemeinde-News App  

Die Gemeinde Wenslingen informiert seit längerem seine 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie weitere Interessierte über diesen 
Kanal. Wir empfehlen allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die App 
herunterzuladen und die Meldungen der Gemeinde Wenslingen und des 
Verbund Schafmatt zu abonnieren. So sind Sie stets aktuell informiert 
Der Dienst ist kostenlos. Es wird keine Werbung aufgeschaltet. 
 
Schritt 1: 
Die App „Gemeinde-News“ bei Google Play (QR-Code) oder im App Store (QR-Code) 
herunterladen. Sie finden die App mit dem Suchbegriff «Gemeinde-News». 
 
Schritt 2: 
Wollen Sie über die neusten Mitteilungen unserer Gemeinde automatisch und  zeitnah per 
Push-Mitteilung informiert werden, dann wählen Sie: «Erlauben». 
 
Schritt 3: 
In der „Gemeinde Auswahl“ unsere Gemeinde 
«Wenslingen» und "Verbund Schafmatt" auswählen. 
Fertig! 

 App Store Google Play  
 

Schritt 1: Die App „Gemeinde-News“ bei Google Play oder im App Store 
herunterladen. Sie finden die App mit dem Suchbegriff 
«Gemeinde-News». 

Schritt 2: Wollen Sie über die neusten Mitteilungen unserer Gemeinde 
automatisch und zeitnah per Push-Mitteilung informiert werden, 
dann wählen Sie: «Erlauben» 

Schritt 3: In der „Gemeinde Auswahl“ unsere Gemeinde «Oltingen» und 
"Verbund Schafmatt" auswählen. Fertig! 

 

  

http://www.eumzug.swiss/
https://wenslingen.ch/sites/default/files/2021-06/qr-code%20android.png
https://wenslingen.ch/sites/default/files/2021-06/qr-code%20apple.png


 

M I T T E I L U N G E N 

Achtung bei Frostgefahr: 
Gartenventil und Wasserhahn entleeren 
Kündigen sich die ersten Nachtfröste an, besteht beim Gartenventil 
Frostgefahr. Sollte das Wasser in der Leitung einfrieren, kann die 
Wasserleitung platzen. Dies kann einen erheblichen Wasserschaden 
inklusive einer kostspieligen Reparatur verursachen. Es ist daher 
unerlässlich, dass Sie die richtigen Vorsichtsmaßnahmen treffen und 
Ihre Leitungen winterfit machen. 

Wasserhaupthahn – Ärger und Kosten vermeiden 
Um zu verhindern, dass sich der Wasserhaupthahn nicht mehr schliessen oder öffnen lässt, dh. um 
dessen Beweglichkeit auf lange Sicht zu gewährleisten, sollte dieser mindestens einmal im Monat 
ganz zu- und wieder aufgedreht werden. Lassen Sie dabei das Wasser laufen. Sie sparen sich damit 
Ärger und Kosten. 

Verbund Schafmatt - Neue Gemeindeschreiberin Oltingen 
Seit 1. Oktober 2026 ist Melanie Bürgin, Jahrgang 1995, als Gemeindeschreiberin für die Gemeinde 
Oltingen und Assistenz Verwaltungsleitung im Verwaltungsverbund Schafmatt tätig. Melanie Bürgin 
wohnt mit ihrer Familie in Rünenberg. Wir begrüssen Melanie Bürgin herzlich im Team unseres 
Verwaltungsverbundes und freuen uns auf eine angenehme Zusammenarbeit. 

Vorstellung neue Gemeindeschreiberin von Oltingen 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Mein Name ist Melanie Bürgin, ich bin 30 Jahre alt, verheiratet und wohne in der Gemeinde 
Rünenberg. 
 
Seit dem 1. Oktober 2025 darf ich mit grosser Freude als Gemeindeschreiberin Oltingen sowie 
Assistenz Verwaltungsleitung arbeiten. 
Ich habe Betriebsökonomie mit der Fachrichtung Marketing und gesellschaftliche Innovation studiert 
und einige Jahre im Marketing gearbeitet. 
 
Nun freue ich mich sehr als Quereinsteigerin den Gemeinderat OItingen und die Verwaltungsleitung 
des Verbundes zu unterstützen.  

Militärische Aufgebotsdaten 2026 
Das offizielle militärische Aufgebotsplakat für das Jahr 2026 wird im Schaukasten beim Prima-
Laden publiziert. 

Winterdienst 
Der Gemeinderat und die Schneeräumer bitten Sie, Ihre 
Fahrzeuge auf den privaten Grundstücken so zu parkieren, 
dass der Winterdienst auf den Gemeindestrassen und 
öffentlichen Plätzen ohne Behinderung möglich ist.  
Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für Schäden an 
Fahrzeugen, welche auf Gemeindestrassen abgestellt sind.   



 

M I T T E I L U N G E N 

Ast-Sammelplatz im Buech 
Baumschnitt nicht verbrennen, sondern energetisch nutzen! 
 
Wo: Sammelplatz im Buech, Parzelle 775 (s. im Plan unten) 

Was: Astmaterial von Baum- Garten- Hecken- oder 
Waldrandschnitt,  kleinere Baumstämme (bis 50 cm 
Durchmesser) 

Was nicht: Loses Laub, Blätter, Gras/Rasen und Kleinmaterial aus 
dem Garten, Küchenabfälle 

Einwohner/innen, die ihre Gartensträucher und Hecken bis anhin privat häckseln, sind gebeten, 
dies auch weiterhin zu tun. 

 
 

 
 
 
Ausserdem gilt zu beachten: 
 
 

§ 26   Umweltschutzgesetz Basel-Landschaft (SGS 780) 

Verbotene Beseitigungsarten 
1 Es ist verboten, Abfälle liegenzulassen, wegzuwerfen oder an Orten zu lagern, die dafür nicht zugelassen sind. 
 

§ 20 Verordnung über den Umweltschutz (USV 780.11) 

Verbrennen von organischen Abfällen aus Feld, Wald und Garten (§ 26 Abs. 3 USG BL) 
1 Organische Abfälle aus Feld, Wald und Garten dürfen im Siedlungsgebiet nicht verbrannt werden. 
 
Der Gemeinderat appelliert an die Einwohnerinnen und Einwohner, ihr Astmaterial 
ordnungsgemäss bei der dafür vorgesehenen Sammelstelle (s. oben) zu entsorgen. 
 
Dies gilt ebenfalls für Privatwaldeigentümer. Obwohl diese Grundstücke ihnen gehören, ist eine 
derartige Entsorgung von Astmaterial und Wurzelstöcken verboten. 

 
 
  



 

M I T T E I L U N G E N 

Frühe Dämmerung – Einbrecher aktiv 

  
Mit der Umstellung auf Winterzeit und dem damit verbundenen früheren Eindunkeln dürften wieder 
vermehrt Einbrecher am Werk sein, welche im Schutz der Dämmerung / Dunkelheit ihrer Tätigkeit 
nachgehen. Diese Einbrüche werden schwerpunktmässig ab Beginn der Dämmerung bis ca. 22.00 
Uhr verübt. Die Täter verschaffen sich primär über Sitzplatztüren, Fenster und Hochparterre-Balkons 
Zutritt zu den Häusern und Wohnungen. Beliebte Einstiegsstellen sind auch ungesicherte 
Kellerfenster oder Kellertüren. 
   
Einbrecher wollen grundsätzlich nicht gesehen werden und sind zumeist auch keine Gewalttäter. 
Deshalb scheuen sie, wenn immer möglich, das Erregen von Aufmerksamkeit. Der Einbruch soll 
schnell und leise von statten gehen. Als Werkzeug benutzen sie Schraubenzieher, Brechwerkzeuge 
/ Geissfüsse oder Akkubohrer. 
 
Hier können Sie den Hebel ansetzen: Sorgen Sie für Verunsicherung bei der Täterschaft - Licht in 
der Wohnung / oder im Haus signalisieren Anwesenheit. Erhöhen Sie deren Aufwand um in ein Haus 
oder eine Wohnung einzudringen, indem Sie die mechanische Widerstandskraft von Türen und 
Fenster erhöhen (Mehrpunktverriegelungen / Pilzzapfen und Sicherheitsschliessbleche). 
 
In Mehrfamilienhäusern sollte darauf geachtet werden, dass die Haupteingangstüre auch tagsüber 
mit dem Hausschlüssel abgeschlossen wird. Automatische Türöffner sind für den Einbrecher eine 
Einladung und er gelangt so schnell und ungehindert an Ihre Wohnungstüre. Erfahrungsgemäss 
bieten Wohnungstüren in Mehrfamilienhäusern oft nur einen schwachen Einbruchschutz. 
 
Eine Einbruchmeldeanlage mit Aussensirene ist eine weitere Möglichkeit, um einen Einbruchdieb-
stahl zu erschweren. Alarmanlagen verhindern den Einbruch nicht, sondern stellen ihn fest und 
reagieren z.B. mit Sirenen/Blitzlicht und/oder durch automatische Anzeige bei einer angeschlosse-
nen, privaten Alarmempfangszentrale. 
 
Weiter empfiehlt es sich, im Wohnquartier gute Kontakte zur Nachbarschaft zu pflegen. Melden Sie 
ihren Nachbarn ihre Abwesenheit; er/sie soll wissen, dass Sie verreist sind. Achten Sie auf dem Weg 
nach Hause auf verdächtige Geräusche, Personen und Fahrzeuge.  
 
Im Sinne der Prävention bittet die Polizei Basel-Landschaft die Bevölkerung, verdächtige Feststel-
lungen umgehend via Notruf 112 zu melden. Die Polizei rät davon ab, sich auf eine direkte Kon-
frontation mit einer mutmasslichen Täterschaft einzulassen. 
 
Die Polizei Basel-Landschaft führt eine Beratungsstelle für Kriminalprävention. Neben allgemeinen 
Sicherheitsfragen können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger produkteneutral und kostenlos 
über Einbruchschutz informieren lassen. (Tel. 061 553 30 66)  



 

M I T T E I L U N G E N 

Wasseruhren ablesen / Selbstdeklaration Wasserbezug 
Die Wasseruhren werden nicht mehr vom Brunnmeister 
abgelesen. Sie erhalten wie bereits letztes Jahr ein Formular, auf 
welchem Sie den neuen Wasserstand selbst eintragen können. 
 
Die Wasserableseformulare werden allen Haushaltungen per 
Post zugestellt. Bitte retournieren Sie die ausgefüllten 
Deklarationsblätter bis 15. Januar 2026 NEU an folgende 
Adresse oder legen Sie das 
Formular bei der Verwaltung in Wenslingen in den Briefkasten. 
 
Verbund Schafmatt 
Einwohnergemeinde Wenslingen 
Wenslingerstrasse 2  
4495 Zeglingen 
 
Fehlende Selbstdeklarationen werden gemahnt und bei Nichtbefolgen durch die Wasserversorgung 
unter Kostenfolge (CHF 30.00) abgelesen. 
 
Bei Fragen gibt Ihnen GR Miriam Dehning, 079 259 62 64, gerne Auskunft. 

Abfallentsorgung Hauskehricht 

Hauskehricht - Sperrgut 
Ab 1. Januar 2026 wird der Abfuhrtag für Hauskehricht / Sperrgut Wenslingen vom Mittwoch auf 
den Donnerstag verschoben. Grund dafür ist der Wechsel des Unternehmens (ab 1.1.2026 AGSE 
AG). 

Fahrplan Postauto 
Ab 14. Dezember 2025 gilt der neue Fahrplan. Informieren Sie sich bitte rechtzeitig über die 
wichtigsten Änderungen im Fahrplanangebot von PostAuto auf der entsprechenden Kantonsseite 
unter postauto.ch/fahrplanwechsel. 
Der Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 bringt einige Veränderungen im Schweizer 
Schienenverkehr. In der Nordwestschweiz sogar den grössten Angebotsausbau seit 20 Jahren. 
Dazu gehört etwa der Viertelstundentakt zwischen Basel und Liestal. Mehrere europäische 
Destinationen werden zudem besser mit dem Zug erreichbar. 
 
 
 

 
 
 

https://fahrplanwechsel.postauto.ch/de/zuerich-nordschweiz


 

A U S   D E M   G E M E I N D E R A T 

Jahresrückblick 2025 des Gemeindepräsidenten 
 
Sehr geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
Zum Jahresende hin bietet sich ein Rückblick an. Der Gemeinderat hat sich im Jahr 2025 unter 
anderem mit folgenden Themen befasst. 
 
Renovation Mehrzweckhalle 
Der Projektierungskredit wurde freigegeben, und die Baukommission hat ihre Arbeit aufgenommen. 
Nach dem Vorprojekt und der Kostenevaluation wird das Ausführungsprojekt an einer 
Gemeindeversammlung vorgestellt, wo über den Renovationskredit entschieden wird. 
 
Pro Senectute – Beratung Pflegefinanzierung 
Derzeit werden mehrere Einwohnerinnen und Einwohner in Altersheimen betreut. Die damit 
verbundenen Kosten von rund CHF 400'000 belasten die Gemeindekasse erheblich. Wir erinnern 
daran, dass Pro Senectute beider Basel kostenlose Beratungen zu Finanzen, Recht, Vorsorge und 
Wohnen anbietet. Die Beratungsstelle im APH «Zum Eibach» in Gelterkinden ist mittwochs von 
13:30 bis 17:00 Uhr nach Terminvereinbarung erreichbar (061 927 92 40, 
beratung@bb.prosenectute.ch). 
 
Gemeinderatstalk 2026 
Zur Stärkung des Austauschs mit der Bevölkerung lädt der Gemeinderat zu zwei ungezwungenen 
Gesprächsrunden ein: 

• Sonntag, 01. März 2026 Müskaffi am Brunne 10:00 – 11:30 Uhr 
• Samstag, 19. September 2026 Restaurant Dorfbeizli 10:30 – 12:00 Uhr 

 
Sozialhilfebehörde 
Da trotz längerer Suche keine neue Kandidatur eingegangen ist, führt Doris Flükiger das Präsidium 
weiterhin, obwohl sie nach Eptingen gezogen ist. Nach rechtlicher Prüfung hat der Gemeinderat dies 
genehmigt. Wir danken Doris Flükiger herzlich für ihr Engagement. Im Sommer 2026 entsteht eine 
weitere Vakanz durch den Wegzug von Peter Imhof. Der Gemeinderat ruft daher interessierte 
Personen dazu auf, sich für eine Mitarbeit in der Sozialhilfebehörde zu melden. Auskünfte zu 
Aufgaben und Aufwand erhalten Sie direkt bei den Mitgliedern. Diese finden Sie auf der Homepage 
der Gemeinde Wenslingen. 
 
Öffentliche Strassenbeleuchtung 
Die erste Offerte für die Erneuerung liegt vor, eine weitere wird eingeholt. Zur Entlastung der 
Gemeindefinanzen ist vorgesehen, die Arbeiten etappiert über einen Zeitraum von drei Jahren 
durchzuführen. 
 
Mobilfunkantenne 
Die Bauarbeiten starteten Ende Oktober. Bei planmässigem Verlauf wird die neue Mobilfunkantenne 
im Januar 2026 in Betrieb gehen. Vielen Dank an diejenigen, die bisher keinen oder schlechten 
Mobilfunkempfang hatten, für ihre Geduld. 
 
DANKE 
Unsere Dorfgemeinschaft hat im Jahr 2025 bestens funktioniert. Wir danken allen, die sich in 
Kommissionen, Behörden oder auf freiwilliger Basis für unsere Gemeinde engagieren, oft im 
Hintergrund und dennoch mit grosser Wirkung. 
 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und ein gesundes, glückliches 
neues Jahr. Möge das Jahr 2026 uns allen viele schöne Momente und ein erfolgreiches Miteinander 
bringen! 
 
Herzliche Grüsse 
Im Namen des Gemeinderates 
Roger Grieder, Präsident 

mailto:beratung@bb.prosenectute.ch


 

A U S   D E M   G E M E I N D E R A T 

Vernehmlassungen Kanton Basel-Landschaft 

• Änderung des Bildungsgesetzes – Neuregelung des kantonalen Schuldienstes für die 
schulpsychologische Abklärung und Beratung von Schülerinnen und Schülern 

• Teilrevision des Gesetzes über die Behindertenhilfe betreffend Stärkung von ambulanten 
Leistungen 

• Zusammenführung der Jungendanwaltschaft mit der Staatsanwaltschaft: Revision des 
Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung und Aufhebung des 
Dekrets EG StPO  

• Unterstützung von Zusammenschlüssen von Gemeinden (Teilrevision des Gesetzes über die 
Organisation und die Verwaltung der Gemeinden) 

• Kantonale Umsetzung des indirekten Gegenvorschlags zur Prämienentlastungsinitiative 
(Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung) 

Anhörungen 

• Änderung der Verordnung über die Altersbetreuungs- und Pflegeverordnung Baselland und 
Senesuisse 

• Konferenzielle Anhörung zur kantonalen Verordnungsänderung im Bereich Schutzbauten 

Baugesuche 
BG 1537/2025  Hurni Stalder Bettina + Stalder Markus, Mittlere Gasse 59, Dachflächenfenster 
BG 1557/2025 Schaeffer Deborah + Rolf, Dellenweg 189, Gartenhaus 

Erwahrungen Wahlen 
Buess Ursula, Wahlbüro 
Egger Dominik, Wahlbüro 
Rickenbacher Manuela, Kreisschulrat 

Öffentliches Mitwirkungsverfahren Revision Grundwasserschutzzonen 
Thalquellen der Wasserversorgung Ormalingen 
Die aktuell gültigen Grundwasserschutzzonen der Thalquellen der Gemeinde Ormalingen sind 
veraltet und entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Im Rahmen der Neuausscheidung 
der Schutzzonen kamen hydrogeologische Untersuchungen zum Ergebnis, dass die Schutzzonen 
vergrössert werden müssen und sich nun auch auf Flächen der Gemeinde Rothenfluh erstrecken. 
Zusätzlich erweitert sich der Flächenbedarf auf dem Gemeindegebiet von Wenslingen. 
Gemäss § 7 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes führt der Gemeinderat Wenslingen 
für die Revision der Grundwasserschutzzonen Thalquellen das öffentliche Mitwirkungsverfahren 
durch. Die Bevölkerung kann im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens Einwendungen erheben und 
Vorschläge einreichen, welche bei der weiteren Planung berücksichtigt werden, sofern sie sich als 
sachdienlich erweisen.  
Die Unterlagen liegen vom Montag, 19. Januar 2026 bis zum Dienstag, 17. Februar 2026 öffentlich 
auf der Gemeindeverwaltung, Hauptstrasse 165, 4493 Wenslingen und auf der Gemeindever-
waltung Verbund Schafmatt, Wenslingerstrasse 2, 4495 Zeglingen auf und können zu den 
ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden. Zugleich sind die Unterlagen auf der gemeinde-
eigenen Homepage, www.wenslingen.ch, aufgeschaltet. Die von der Planung betroffenen Grundei-
gentümerinnen und Grundeigentümer werden mit einem separaten Schreiben über das laufende 
Verfahren informiert. 
Am Donnerstag, 29. Januar 2026 findet um 20:00 Uhr im Gemeindesaal an der Hauptstrasse 12 in 
Wenslingen eine Informationsveranstaltung statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen an der 
Veranstaltung teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Eingaben zum Planungsentwurf sind bis spätestens am 17. Februar 2026 schriftlich an den 
Gemeinderat Wenslingen einzureichen. 
 
Gemeinderat Wenslingen   



 

A U S   D E M   G E M E I N D E R A T 

Beschlüsse Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2025 
Anwesende Stimmberechtigte: 38 (plus 5 GR) 
Dauer der Versammlung:  19.30 bis 20.12 Uhr 
 
Bereinigung der Traktandenliste:  
Das Traktandum 4 Logopädievertrag muss gestrichen werden, da die Gemeinde Kienberg, den 
Vertrag gekündigt hat. Somit ist die Grundlage für den neuen Logopädievertrag nicht mehr 
gegeben. 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. Juni 2025 

://: Die Versammlung genehmigt das Protokoll der Einwohnergemeinde-
versammlung vom 24.06.2025 einstimmig. 

2. Budget 2026 

://: Die Versammlung genehmigt das Budget 2026 mit einem Aufwandüberschuss 

von CHF 86’000 

- Nettoinvestitionen von CHF 106’000 

- Gebühren- und Steuersätze 2026 

3. Finanzplan 2027 – 2030 (zur Kenntnis) 

://: Die Versammlung nimmt vom Finanzplan 2027 – 2030 Kenntnis 

4. Traktandum wurde gestrichen (siehe Bereinigung Traktandenliste) 
 

5. Wertstoffsammelstelle - Nachtragskredit  

://: Die Versammlung genehmigt den Nachtragskredit in Höhe von  

CHF 2'822.20 zu Deckung der ausgewiesenen Mehrkosten der 

Wertstoffsammelstelle. 

6. Abrechnung Alte Landstrasse (zur Kenntnisnahme) 

://: Die Versammlung nimmt von der Schlussrechnung im Rahmen der 

Oberflächenbehandlung Alte Landstrasse Kenntnis. 

 
 

 

Die nächste ordentliche Einwohnergemeindeversammlung findet am 

Montag, 23. Juni 2026. 
 

  



 

A U S   D E M   G E M E I N D E R A T 

Sprachstanderhebung 2026 

Im Kanton Basel-Landschaft findet auch im Januar 2026 wieder die jährliche Sprachstanderhebung 
statt. Alle Eltern, deren Kind im August 2027 in den Kindergarten eintritt, erhalten dazu einen Brief 
mit einem Fragebogen. Dieser Fragebogen ist Teil des Sprachfördergesetzes SGS 116, das seit 
dem 1. September 2024 gilt. 
 
Wie läuft die Erhebung ab? 

• Start: zweite Januarwoche 2026 – alle Eltern füllen den Fragebogen online aus 

• Frist: bis Ende Januar 2026 

• Inhalt: Der Fragebogen wird von der Universität Basel anonymisiert ausgewertet 

• Auswertung: Eltern und Gemeinden erhalten ab Februar das Ergebnis 

• Unterstützung: Bei sprachlichen Schwierigkeiten helfen interkulturelle Vermittlerinnen des 
HEKS – kostenlos 

Das Ergebnis hat keinen Einfluss auf den Zeitpunkt des Kindergarteneintritts. 
Die Sprachstanderhebung ist keine Prüfung. Sie zeigt Eltern und Gemeinden, ob ein Kind 
zusätzliche Unterstützung beim Deutschlernen braucht. So können alle Kinder – unabhängig von 
der gesprochenen Familiensprache – gut gefördert werden. Die Gemeinden entscheiden selbst über 
ihre Sprachförderangebote. 
Warum gibt es die Sprachförderung? 
Mit dem Sprachfördergesetz möchte der Kanton Basel-Landschaft die Sprachkompetenzen aller 
Kinder stärken. Gute Sprachkenntnisse erleichtern den Start in die Schule und verbessern die 
Chancen im weiteren Bildungsweg. 
Besonders Kinder aus mehrsprachigen Familien sollen früh begleitet werden, damit keine 
Sprachbarrieren entstehen. Eltern und Kinder werden aktiv in den Lernprozess einbezogen – zum 
Beispiel durch Vorlesen, Gespräche oder gemeinsames Entdecken der deutschen Sprache. 
Mehr Informationen zur frühen Sprachförderung finden Sie hier:  
Frühe Sprachförderung - Kanton Basel-Landschaft 
 
 

AUS DEM GEMEINDERAT / KREISSCHULE 

Rücktritt im Kreisschulrat – Ersatzwahl 

Aufgrund eines Rücktrittes eines Mitgliedes im Kreisschulrat sucht die Gemeinde Wenslingen eine 
geeignete Person, die sich für eine Mitarbeit im Kreisschulrat zur Verfügung stellen möchte.  
 
Die laufende Amtsperiode dauert bis 31.07.2028. 
 
Es ist jede in Wenslingen stimmberechtigte Person wählbar. Es gilt das Mehrheitswahlverfahren 
(Majorzsystem). 
 
Interessierte Personen, welche für dieses Amt kandidieren möchten, melden sich bitte schriftlich bei 
der Gemeindeverwaltung Wenslingen unter: info@verbund-schafmatt.ch. 
Kandidaturen, welche bis 48 Tage vor der Wahl, d.h. Montag, 2026 um 12.00 Uhr bei der 
Gemeinde eingehen, werden namentlich in einer Informationsliste publiziert und den Wahlbe-
rechtigten zusammen mit den Abstimmungsunterlagen zugestellt. 
 
Für Fragen von interessierten Personen stehen folgende Personen zur Verfügung. 
Irina Haag-Gysin, Präsidentin des Kreisschulrates; irina.gysin@gmx.ch 
Thomas Staub, Gemeinderat Departement Bildung; thomas.staub@wenslingen.ch 
 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 18.11.2025 beschlossen, die Ersatzwahl auf den 
Wahlsonntag vom 3. März 2026 zu legen. 

 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/116
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/generalsekretariat/fachbereich-familien/fruehe-sprachfoerderung


 

B Ü R G E R G E M E I N D E  

Beschlüsse der Bürgergemeindeversammlung 
vom 11. Dezember 2025 
 
Anwesende Stimmberechtigte: 16 (davon 3 Bürgerräte und 1 Schreiberin) 

Dauer der Versammlung:  20.15 - 20.40 Uhr 

 

1. Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 20. Juni 2025 
 ://: Das Protokoll vom 20. Juni 2025 wird von der Versammlung  
  einstimmig genehmigt. 

2. Budget der Bürgerkasse 2027 

 ://: Die anwesenden Bürgerinnen und Bürger genehmigen das Budget 2026 
  mit einem Aufwandüberschuss von Fr.  27‘300 einstimmig     

3. Verschiedenes 

 Keine Beschlüsse 

 

Brennholzgant 2026 

Am Samstag, 14. März 2026 findet die Holzgant 2026 statt. Besammlung um  
13.00 Uhr bei der Mostgrotte. Begrüssung und Apéro. Abfahrt mit Traktor und  
Anhänger. Nach der Gant gemeinsames Zvieri bei der Waldhütte. 

 

Banntag 2026 

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 findet der Banntag statt. Die Einladung mit nähren  
Infos folgt später. 

 

Nächste Bürgergemeindeversammlung 

Freitag, 19. Juni 2026, 19.30 Uhr im Gemeindesaal. Achtung geänderte Zeit! 
 
 

 

 

 

 
Internetseite der Bürgergemeinde:  
www.wenslingen.ch/politik-behoerden/buergergemeinde   
 
 
  



 

FK   Z O N E N P L A N   L A N D S CH A F T 

 



 

Herzlichen Dank an die Firma Mohler Umweltservice 

Nach über 25 Jahren zuverlässigem Einsatz verabschiedet sich die Firma Mohler Umweltservice 

Ende Jahr als Abfuhrunternehmen für die Gemeinden Kilchberg, Oltingen, Rünenberg, Wenslingen 

und Zeglingen. In all den Jahren hat das Team der Firma Mohler mit grossem Engagement, Herzblut 

und hoher Professionalität für einen reibungslosen Ablauf der Abfallentsorgung gesorgt. Wir 

möchten uns im Namen der gesamten Bevölkerung herzlich bei der Firma Mohler für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit und die stets freundliche Unterstützung bedanken. Besonders 

geschätzt wurden die Zuverlässigkeit, der persönliche Kontakt sowie der lösungsorientierte 

Austausch mit unseren Gemeindeverwaltungen, auch in herausfordernden Situationen wie während 

der Corona-Pandemie. 

Wir wünschen dem gesamten Mohler-Team für die Zukunft alles Gute und bedanken uns nochmals 

herzlich für den langjährigen Einsatz in unseren Gemeinden. 

 

Die Gemeinderäte von 

Kilchberg, Oltingen, Rünenberg, Wenslingen und Zeglingen 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ZUNZGEN DIENSTAG, 23. DEZEMBER 2025 

 

 

HERZLICHEN DANK –                                                            

VERABSCHIEDUNG VON MOHLER UMWELTSERVICE AUS DEM OBAV-GEBIET 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der 13 OBAV-Gemeinden, 
sehr geehrte Delegierte und Mitglieder des OBAV-Vorstands, 
sehr geehrte Bekannte und Vertraute 

Nach rund 25 Jahren dürfen wir uns zum Jahresende aus der kommunalen Sammeldienstleistung in den 13 
Gemeinden des Oberbaselbieter Abfallverbands verabschieden. Dieser Schritt fällt uns nicht leicht.   Umso 
wichtiger ist es uns, Ihnen allen unseren herzlichen Dank auszusprechen. 

Der Auftrag hat uns über viele Jahre schöne Momente ermöglicht – Erinnerungen, die uns bleiben werden. 

Besonders dankbar sind wir für die Treue und das Vertrauen der Einwohnerinnen und Einwohner. Ihre 
positiven Rückmeldungen, kleinen Geschichten und täglichen Begegnungen waren für uns stets Motivation, 
zuverlässig, sorgfältig und mit vollem Engagement für Sie unterwegs zu sein – auch in herausfordernden 
Zeiten, wie während der Corona-Pandemie, in der wir hohe Vorgaben des Kantons Basel-Landschaft und des 
Bundes zu erfüllen hatten. 

Ebenso möchten wir den Gemeindeverwaltungen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken. Die 
direkte und konstruktive Zusammenarbeit sowie der professionelle Austausch mit den verantwortlichen 
Stellen vor Ort haben massgeblich dazu beigetragen, einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Aus diesen 
vielen Jahren der Zusammenarbeit sind Beziehungen entstanden, die uns auch über das Ende dieses 
Auftrags hinaus begleiten werden. 

Die jüngste Ausschreibung des OBAV führte zu Rahmenbedingungen, die uns wirtschaftlich keine realistische 
Möglichkeit liessen, den Wegfall des Auftrags aufzufangen. Als Traditionsbetrieb seit 1942, in vierter 
Generation trifft uns dies besonders – zumal wir erst vor wenigen Jahren in ein speziell für den Verband 
beschafftes Fahrzeug investiert hatten, das die damaligen Vorgaben erfüllte, bei der aktuellen Vergabe jedoch 
keinen Vorteil mehr bot. 

Wir respektieren selbstverständlich den Entscheid des OBAV und wünschen dem neuen Anbieter einen guten 
Start. Gleichzeitig möchten wir festhalten, dass wir in all den Jahren mit Überzeugung, Herzblut und hoher 
Professionalität für Ihre Gemeinden im Einsatz standen – und dankbar sind, dass dies von vielen Seiten 
geschätzt wurde. 

Wir bedanken uns nochmals herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen eine 
besinnliche Weihnachtszeit, alles Gute für die Zukunft und einen angenehmen Start ins Jahr 2026. 

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen noch bis Ende Jahr gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 
Vom gesamten Team der Mohler Umweltservice 

 
 
 

Mohler GmbH 

Hof  Horen 124 

4455 Zunzgen 

Tel.: 061 971 70 44  

info@mohler-services.ch 

 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 
 



 

  



 

 

 

 

Anwil, Buus, Hemmiken, Maisprach, 

Nusshof, Oltingen, Ormalingen, 

Rickenbach, Rothenfluh, Tecknau, 

Wenslingen, Wintersingen 

 

 

Mütter und Väterberatung Januar - Juni 2026 

 

Ort Tecknau Buus Ormalingen 

Raum 
Gemeindehaus 
Dorfstrasse 22 

EG  

Altes Schulhaus 
Hemmikerstrasse 11 

EG 

Feuerwehrmagazin 
Hauptstrasse 178 

1. Stock 

Zeit   08.00 - 11.30   08.00 - 11.30 
08.30 - 11.30  
13.30 - 16.30 

  13.30 - 16.00 

Tag Montag Donnerstag Dienstag Donnerstag 

Januar 19 29 20 29 

Februar 16 19 10 19 

März 23 26 10 26 

April 20 23 14 23 

Mai 11 28 12 28 

Juni 22 25 09 25 

 

Bitte den Beratungstermin vorgängig via Mail vereinbaren.  
 

Alle Daten und Orte sind frei wählbar. 
 
 
Domenica Bruegel – Magnolini 
muebe@eblcom.ch 
 
 
Bei Fragen können Sie mir auch ein Mail schreiben. 
 
 
P.S: Bringen Sie für Ihr Kind bitte das Gesundheitsheft und ein Frottiertuch mit. 
 
 
 

 
 
 

mailto:muebe@eblcom.ch


 

 
 

 

 

 

 

 

 

GOTTESDIENSTE 
 

Mittwoch, 31. Dezember, Silvester 

21 Uhr, Kirche Kilchberg 

Gottesdienst mit Pfrn. Gabriella Schneider 

Dominique Gisin, Orgel 

anschl. Anstossen auf KG SchaWi in 

Pfarrscheune 
 

Sonntag, 4. Januar 

10 Uhr, Kirche Oltingen 

Gottesdienst mit Pfr. Andreas Marti  

Dominique Gisin, Orgel 

anschl. Apéro in der Niklausstube 
 

Donnerstag, 8. Januar 

10 Uhr, Zentrum Ergolz Ormalingen 

Gottesdienst mit Pfr. Andreas Marti 
 

Sonntag, 11. Januar 

10 Uhr, Kirche Kilchberg 

Gottesdienst mit Pfr. Ueli Schürch 

Franziska Baumgartner, Orgel, Kirchenkaffee 
 

Sonntag, 18. Januar 

10 Uhr, Kirche Rothenfluh 

Gottesdienst mit Pfrn. Gabriella Schneider 

Niklaus Giertz, Orgel, Kirchenkaffee 
 

Sonntag, 25. Januar 

10 Uhr, Kapelle Anwil 

Gottesdienst mit Pfr. Andreas Marti 

Yvonne Yiu, E-Piano, Kirchenkaffee 
 

Sonntag, 25. Januar 

17 Uhr, Kirche Kilchberg 

«Musik&Wort» Gottesdienst mit Pfr. Ueli 

Schürch 

Alexandra Ivanova, Orgel 
 

Sonntag, 1. Februar 

10 Uhr, Kirche Oltingen 

Gottesdienst mit Pfr. Ueli Schürch 

Erzsèbet Achim, Orgel, Kirchenkaffee 

 
WEITERE ANLÄSSE 
 

Samstag 10. / 24. Januar 

14 Uhr, Zivilschutzanlage Wenslingen 

Jungschi Wenslingen 
 

Sonntag, 11. / 18. / 25. Januar 

09.30 Uhr (bis 5. Kl.), 10.40 Uhr (ab 6. Kl.) 

Unterrichtszimmer Pfarrhaus Oltingen 

Sonntagsschule Oltingen für 4- bis 14-Jährige 

mit Silvia Eschbach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

Dienstag, 13. Januar 

18 Uhr, Niklausstube Oltingen 

Bibellesekreis mit Pfr. Andreas Marti 
 

Mittwoch, 14. Januar 

14 Uhr, altes Gemeindehaus, Wenslingen 

Ökumenischer Kindertreff Wenslingen 

mit Sylvia Heiniger und Andrea Buess 
 

Dienstag, 3. Februar 

19 Uhr, Niklausstube Oltingen 

Büchertreff mit Pfrn. Gabriella Schneider 

 

AMTSWOCHEN 
 

01.01. – 04.01.: Pfr. Andreas Marti 

05.01. – 11.01.: Pfrn. Gabriella Schneider 

12.01. – 01.02.: Pfr. Ueli Schürch 

 

 
 

KONTAKTE 
 

Pfarramt: 

Gabriella Schneider-Giussani, 079 229 86 23 

gabriella.schneider@schafmatt-wisenberg.ch 

Andreas Marti, 079 907 69 16 

andreas.marti@schafmatt-wisenberg.ch 

Ueli Schürch, 079 825 84 45 

ulrich.schuerch@bluewin.ch 
 

Kirchenpflege: 

Ueli Gisi, 061 991 05 78 / 079 320 20 63 

ueli.gisi@schafmatt-wisenberg.ch 
 

Sekretariat: Martina Schaub, 061 981 21 20 

sekretariat@schafmatt-wisenberg.ch 
Weitere Infos: www.schafmatt-wisenberg.ch 

 
 
 

CHILLEBLATT  SCHAWI 

JANUAR 2026 

mailto:gabriella.schneider@schafmatt-wisenberg.ch
mailto:andreas.marti@schafmatt-wisenberg.ch
mailto:ulrich.schuerch@bluewin.ch
mailto:ueli.gisi@schafmatt-wisenberg.ch
mailto:sekretariat@schafmatt-wisenberg.ch
http://www.schafmatt-wisenberg.ch/


 

 
 

 
 
 
  



 

TCS – Winter 2025 

Das Auto vom Schnee befreien – eine einfache Massnahme für mehr 
Sicherheit 
Im Winter sind nicht nur die Strassen schneebedeckt, sondern auch die Fahrzeuge. Wer in 
Eile ist, befreit vor der Abfahrt nur die Windschutzscheibe vom Schnee. Ein verbreiteter, 
aber gefährlicher Reflex. Denn ein Auto, das schlecht vom Schnee befreit ist, stellt sowohl 
für die Fahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmende ein Risiko dar. Der Touring Club 
Schweiz erinnert daran, dass eine einfache Vorsichtsmassnahme viele Unfälle und 
Bussen verhindern kann. 

Wer mit eingeschränkter Sicht fährt, ist im Blindflug unterwegs. Eine Schneeschicht auf 
Windschutzscheibe, Dach oder Seitenscheiben beeinträchtigt die Sicht und verhindert das 
rechtzeitige Erkennen von Hindernissen. Ausserdem kann sich beim Beschleunigen der 
angesammelte Schnee lösen und auf die Windschutzscheibe rutschen oder auf das nächste 
Fahrzeug geschleudert werden und zu einer Kettenreaktion führen. Diese Nachlässigkeit kann 
also gefährlich sein. 

Klare Regeln 
Dabei lässt das Schweizer Gesetz eigentlich keinen Interpretationsspielraum zu. Gemäss 
Art. 29 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) und der Verkehrsregelnverordnung (VRV) müssen 
Kontrollschilder gut lesbar und Beleuchtungseinrichtungen, Fenster und Spiegel sauber sein. 
Es ist also strafbar, mit einem Fahrzeug unterwegs zu sein, das noch mit Schnee oder Eis 
bedeckt ist. Im Winter gibt es häufiger Polizeikontrollen und es droht eine Verzeigung, wenn das 
Fahrzeug nicht korrekt vom Schnee befreit wird.  

Einfache Massnahmen zur Risikovermeidung 
Es dauert zwar ein paar Minuten, das Auto komplett vom Schnee zu befreien, aber die Zeit ist 
gut investiert. Der TCS empfiehlt, Dach und Kofferraum mit einer weichen Bürste, am besten 
mit Teleskopstiel, vom Schnee zu befreien. Bei Frost ist ein Eiskratzer unverzichtbar, um die 
Scheiben freizubekommen. Wer es sich leichter machen möchte, kann eine Abdeckhaube für 
die Windschutzscheibe oder ein Enteiserprodukt verwenden. Möglich ist auch eine 
Zusatzheizung. Egal, mit welcher Methode – das Ziel ist immer dasselbe: optimale Sichtbarkeit. 

Sehen und gesehen werden – auch bei Schnee 
Das Auto gründlich von Eis und Schnee zu befreien, ist nicht nur eine Frage des Komforts, 
sondern auch ein Akt der Verantwortung. Ein sauberes Fahrzeug, freie Scheinwerfer und freie 
Scheiben sorgen für bessere Sicht und bessere Sichtbarkeit gegenüber anderen 
Verkehrsteilnehmenden. Im Winter wie auch im restlichen Jahr gilt: Gut sehen und gesehen 
werden ist oberstes Gebot auf der Strasse. 

 

  



 

 

 

 



 

 
 
  



 

 

 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

 
 
  



 

 
 
 

  



 

 

  



 

 
 

 

 
 
 
 
Nez Rouge fährt Sie und Ihre Liebsten sicher nach Hause Seit dem Start der ersten Aktion Nez 
Rouge im Jahre 1990 fährt der etwas andere Fahrdienst Gäste in ihrem eigenen Auto sicher nach 
Hause.  
Die gemeinsame Vision der Freiwilligen: die Verringerung von Verkehrsunfällen, welche durch ein 
reduziertes Fahrvermögen verursacht werden.  
Aber wie funktioniert dieser Fahrdienst, wie kann man ihn in Anspruch nehmen? 
Sie müssen mit Ihrem eigenen Auto unterwegs sein. Wenn wir Ihren Anruf entgegennehmen dürfen, 
notieren wir Ihr Standort und Ziel. Danach wird ein Team schnellstmöglich losgeschickt. Machen Sie 
es sich in Ihrem Auto bequem und lassen Sie sich nach Hause fahren.  
Kostet dieser Service? Als gemeinnützige Organisation sind wir auf Spenden angewiesen, von 
Privatpersonen und Firmen. Es ist jedoch Ihnen überlassen, ein Trinkgeld zu geben. Dieses fliesst 
in die Infrastruktur, die laufenden Ausgaben und in die Verpflegung unserer freiwilligen Helferinnen 
und Helfer.  
Am Ende jeder Aktion möchten wir mit unserer geleisteten Arbeit etwas Gutes tun, daher fliesst ein 
Teil Ihrer Spende, Ihres Trinkgeldes in eine gemeinnützige Organisation. Bitte beachten Sie, dass 
wir keine Taxifahrten anbieten. Es werden ausschliesslich Personen mit ihrem eigenen Fahrzeug 
transportiert. 
Die Regionen Baselland / Basel-Stadt werden ab unserem Stützpunkt in Pratteln BL bedient. 
https://nezrougeaargau.ch/ 
 
 

 
 
  

https://nezrougeaargau.ch/


 

  

Datum Anlass Veranstalter Ort

09.01.26Fr,      Generalversammlung Samariterverein Wenslingen Dorfbeizli

10.01.26Sa,     Generalversammlung Turnverein Wenslingen Leimenstübli

15.01.26Do,    Naturfotografie zu unserer 

Region

NVV Wenslingen Gemeindesaal 20.00

17.01.26Sa,     Generalversammlung Männerriege Wenslingen Dorfbeizli 19:00

23.01.26Fr,      Generalversammlung Damenriege Wenslingen Leimenstübli

24.01.26Sa,     Generalversammlung Frauenriege Wenslingen Dorfbeizli

30.01.26Fr,      Generalversammlung Damenriege 35+ Wenslingen Dorfbeizli

31.01.26Sa,     Generalversammlung Frauenverein Wenslingen MZH Wenslingen 18.30

06.02.26Fr,      Generalversammlung Feldschützengesellschaft Dorfbeizli

07.02.26Sa,     Fondue Zmittag Genossenschaft Dorfladen Vor dem Dorfladen 10.00

15.02.26So,     Brot-für-Alle, GD Kirchgemeinde Scha-Wi Wenslingen Mehrzweckhalle 11.00

06.03.26Fr,      Weltgebetstag Kirchgemeinde Scha-Wi Kilchberg Kirche 19.00

11.03.26Mi,      Senioren Nachmittag Kirchgemeinde Scha-Wi Oltingen Mehrzweckhalle 14.00

13.03.26Fr,      Frauenkino Frauenverein Wenslingen Gemeindesaal 19.30

14.03.26Sa,     Holzgant Bürgergemeinde Wenslingen 13.00

15.03.26So,     Gold-Konfirmation, GD Kirchgemeinde Scha-Wi Oltingen Kirche 10.00

20.03.26Fr,      Generalversammlung NVV Wenslingen Gemeindesaal 19.00

27.03.26Fr,      80/90er Party Damenriege Wenslingen 35+ Gemeindesaal 19:00

29.03.26So,     Palmsonntag, Konfirmation Kirchgemeinde Scha-Wi Oltingen Kirche 09.30

29.03.26So,     Palmsonntag, Konfirmation Kirchgemeinde Scha-Wi Kilchberg Kirche 11.00

03.04.26Fr,      Karfreitag, GD Kirchgemeinde Scha-Wi Kilchberg Kirche 10.00

05.04.26So,     Ostern, GD Kirchgemeinde Scha-Wi Oltingen Kirche 06.00

05.04.26So,     Ostern, GD Kirchgemeinde Scha-Wi Rothenfluh Kirche 10.00

12.04.26So,     Eierläset TV Wenslingen Turnhalle inkl Küche 12.00

14.04.26Di,      Frühlingstreffen f. Frauen ab 80 

Jahren

Frauenverein Wenslingen Vereinszimmer / MZH + 

Küche

14.00

30.04.26Do,    Maibaumstellen TV Wenslingen Mostgrotte 17.00

03.05.26So,     Dorffest Oltingen, GD Kirchgemeinde Scha-Wi Oltingen Kirche 10.00

09.05.26Sa,     Schafmattkreisschiessen FSG Wenslingen Schützenhaus

10.05.26So,     Schafmattkreisschiessen FSG Wenslingen Schützenhaus

10.05.26So,     Muttertag, Familiengottesdienst Kirchgemeinde Scha-Wi Kilchberg Kirche 10.00

11.05.26Mo,    Elternabend Medienprävention KS O-W Gemeindesaal 19.00

14.05.26Do,    Banntag Bürgergemeinde Wenslingen Waldhütte 12.00

20.05.26Mi,      Generalversammlung Genossenschaft Dorfladen Wenslingen Gemeindesaal 19.00

20.05.26Mi,      Kirchgemeindeversammlung Kirchgemeinde Scha-Wi Oltingen Kirche 19.00

29.05.26Fr,      Feldschiessen FSG Wenslingen Schützenhaus

30.05.26Sa,     Feldschiessen FSG Wenslingen Schützenhaus

30.05.26Sa,     Flohmarkt Genossenschaft Dorfladen Wenslingen Vor dem Dorfladen 10.00

31.05.26So,     Feldschiessen FSG Wenslingen Schützenhaus

19.06.26Fr,      Gemeindeversammlung Bürgergemeinde Wenslingen Gemeindesaal 19.30

21.06.26So,     Gold-Konfirmation, GD Kirchgemeinde Scha-Wi Rothenfluh Kirche 10.00

23.06.25Mo,    Gemeindeversammlung EWG Wenslingen Gemeindesaal

24.06.26Mi,      Schulschlussfeier KS O-W Turnhalle 18.00

08.08.26Sa,     Samariterkaffee Samariterverein Wenslingen Feuerwehr Magazin 10.00

09.08.26So,     Schulanfang, Familien-GD Kirchgemeinde Scha-Wi Rothenfluh Bude 11.00

22.08.26Sa,     Eistorten Essen Genossenschaft Dorfladen Wenslingen Vor dem Dorfladen 11:00

30.08.26So,     Familiengottesdienst Kirchgemeinde Scha-Wi Wittnau Buschbergkapelle 10.00

Terminkalender 2026 Wenslingen

28. März - 12. April 2026 Frühjahrsferien 

27. Juni - 9. August 2026 Sommerferien

14. Februar  - 12. März 2026 Fasnachtsferien



 

 

 
 
 
 
 
 

Auf ein Neues, sagt der Morgen, 
auf ein Neues, sagt dein Tag 

 
Norbert Stoffel 

13.09.26So,     Erntedank, Familien-GD Kirchgemeinde Scha-Wi Hof RüKiZe 10.00

20.09.26So,     Bettags-Gottesdienst Kirchgemeinde Scha-Wi Rothenfluh Kirche 10.00

02. - 03.10.26 Hoochi Goochy TV Wenslingen MZH Wenslingen 20.00

17.10.26Sa,     Endschiessen FSG Wenslingen Schützenhaus

18.10.26So,     Endschiessen FSG Wenslingen Schützenhaus

18.10.26So,     Kirchgemeindeversammlung Kirchgemeinde Scha-Wi Rothenfluh Kirche 10.00

23.10.26Fr,      Brändi Dog Spielabend Frauenverein Wenslingen Gemeindesaal Wenslingen 19.00

24.10.26Sa,     Spaghetti-Obe MR Wenslingen MZH Wenslingen 18.00

31.10.26Sa,     Naturschutztag NVV Wenslingen

07.11.26Sa,     Genossenschaftsausflug Genossenschaft Dorfladen Wenslingen 15.00

11.11.26Mi,      Räbeliechtli KS O-W Turnhalle 18.00

15.11.26So,     Familiengottesdienst Kirchgemeinde Scha-Wi Oltingen Kirche 10.00

18.11.26Mi,      Koordinationssitzung 

Wenslingen

Vereine Wenslingen Vereinszimmer 20.00

22.11.26So,     Ewigkeitssonntag Kirchgemeinde Scha-Wi Oltingen Kirche 10.00

28.11.26Sa,     Weihnachtsbaumschmücken Genossenschaft Dorfladen Vor dem Dorfladen. 10.00

29.11.26So,     GD mit Adventsfeier Kirchgemeinde Scha-Wi Rothenfluh Kirche 10.00

30.11.26Mo,    Adventsfeier Frauenverein Wenslingen Gemeindesaal Wenslingen 19.30

04.12.26Fr,      Gemeindeversammlung BG Wenslingen Gemeindesaal Wenslingen 19.30

08.12.26Di,      Gemeindeversammlung EWG Wenslingen Gemeindesaal Wenslingen

09.12.26Mi,      Adventsnachmittag Senioren Kirchgemeinde Scha-Wi Rünenberg MZH 14.00

11.12.26Fr,      Adventsfenster / Fonduestübli Damenriege Wenslingen Mosti 14.00

17.12.26Do,    Weihnachtsfeier KS O-W Oltingen 18.00

24.12.26Do,    Heiligabend-GD Kirchgemeinde Scha-Wi Kilchberg Kirche 22.00

25.12.26Fr,      Weihnachts-GD Kirchgemeinde Scha-Wi Oltingen Kirche 10.00

Termine für Terminkalender  2027

01.01.27Fr,      Neujahr, GD Musik + Wort Kirchgemeinde Scha-Wi Kilchberg Kirche 17.00

08.01.27Fr,      Generalversammlung Samariterverein Wenslingen Dorfbeizli 20.00

09.01.27Sa,     Generalversammlung TV Wenslingen Leimenstübli 20.15

16.01.27Sa,     Generalversammlung MR Wenslingen Leimenstübli

22.01.27Fr,      Generalversammlung Damenriege Wenslingen Leimenstübli 18.00

23.01.27Sa,     Generalversammlung Frauenriege Wenslingen Leimenstübli

29.01.27Fr,      Generalversammlung Damenriege Wenslingen 35+ Dorfbeizli 

30.01.27Sa,     Generalversammlung Frauenverein Wenslingen Turnhalle / MZH + Küche 18.30

05.02.27Fr,      Generalversammlung FSG Wenslingen Dorfbeizli

12.03.27Fr,      Generalversammlung NVV Wenslingen Gemeindesaal 19.30

26. September - 11. Oktober 2026 Herbstferien

19. Dezember 2026 - 3. Januar 2027 Weihnachtsferien


